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FFH-Gebiete 190 - Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg, 597 - Cöthener Fließtal,
656 - Oderbruchrand Bad Freienwalde

Karte 6b: Maßnahmen Cöthener Fließtal (597)
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Maßnahmen

Grenze des FFH-Gebietes (Maßstabsangepasste Grenze, Stand 05.2013)

Nummer der Maßnahmenfläche

Maßnahmen
+ = erforderliche Maßnahme für die Umsetzung 
     von Natura 2000

Ziel-Lebensraumtyp

Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung

0295

6510

F14+, F24,
W53+, F41

Erforderliche Maßnahmen für die 
Umsetzung von Natura 2000

Maßnahmenfläche
!

langfristig

kurzfristig
mittelfristig

keine / keine Angabe

Maßnahmen der Wälder und Forsten 

F24     Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung
F31     Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 
F41     Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern
F44     Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen
F45d   Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz
F47     Belassen von aufgestellten Wurzeltellern
F54     Zulassen der natürlichen Entwicklung von vorgelagerten Waldmänteln
F63     Jahreszeitliche bzw. örtliche Beschränkung oder Einstellung der Nutzung
 

Maßnahmen an Gehölzen in der Offenlandschaft 
G29     Pflege von Streuobstwiesen (Maßnahmenbündel)
G34     Ausdrücklicher Schutz bestehender Gehölze (Feldgehölze, Einzelbäume, Hecken)
 

Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern und Mooren 

W24     Keine Zufuhr von Wasser jeglicher Art
W50     Rückbau von Querbauwerken
W53     Unterlassen bzw. Einschränkung von Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
W54     Belassen von Sturzbäumen / Totholz

E


